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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1937

Norm

ABGB §521 D

ABGB §530 B

ABGB §1284 Ab

Rechtssatz

Wenn der zur Ausgedingsleistung Verp ichtete dem Ausgedingsberechtigten zum Verlassen der Liegenschaft

schuldhaft gegründeten Anlaß gegeben hat, so sind der Berechnung des in Geld zu bemessenden Ersatzbetrages die

Preise des neuen Wohnortes des Auszüglers zugrunde zu legen, wenn dieser aus einem wichtigen Grunde dorthin

übersiedelt ist.
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